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Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylge-
setzes (BT-Drucksache 19/4456). 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages führt am 5.11.2018 eine 
öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes 
durch. Zu dieser Anhörung ist der Deutsche Landkreistag bedauerlicher Weise nicht eingela-
den worden, obwohl das Regelwerk auch Belange der Kommunen berührt. Wir sehen darin 
einen klaren Verstoß gegen §§ 69 Abs. 5, 70 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Bundestages 
und möchten Sie auffordern, unsere Beteiligungsrechte künftig sorgfältiger zu beachten, auf 
die wir Sie bereits mit Schreiben vom 8.6.2018 ausdrücklich hingewiesen hatten.  
 
In der Sache sind die vorgeschlagenen Regelungen aus unserer Sicht zu begrüßen. Es liegt 
– zumal angesichts des Migrationsgeschehens der letzten Jahre – mehr als nahe, die im 
Asylantragsverfahren vorgesehenen Mitwirkungspflichten auf das Widerrufs- bzw. Rück-
nahmeverfahren auszudehnen. Damit wird eine Lücke im Gesetz geschlossen. 
 
Wir bitten Sie, diese Stellungnahme den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis zu brin-
gen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
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